
Leitsatz: 

 

 

Hat die Fahrerlaubnisbehörde für die Erteilung einer Fahrerlaubnis die Beibringung eines 

medizinisch-psychologischen Gutachtens gefordert und die Erteilung wegen Nichtvorlage 

des Gutachtens abgelehnt, kann sich der Betroffene nur dann auf ein Rehabilitierungsinte-

resse berufen, wenn die Beibringungsanordnung wegen besonderer Umstände des Ein-

zelfalls eine diskriminierende Wirkung hat.  

 

Hinweise:  
 

 
1. Vom Kläger und Berufungsbeklagten war wegen Hinweisen auf Alkoholmissbrauch 

die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Fahreignungsgutachtens ver-

langt worden. Das Fehlen einer rehabilitationsbedürftigen Diskriminierung (und da-

mit das Fehlen einer Zulässigkeitsvoraussetzung für den vorliegend zuletzt gestell-

ten Fortsetzungsfeststellungsantrag) hat das Bundesverwaltungsgericht daraus her-

geleitet, dass zum Einen der behördlich geäußerte Verdacht des Alkoholmiss-

brauchs nicht auf einer unsachgemäßen Einschätzung beruhte und zum Anderen 

Adressat der Beibringungsanordnung nur der Fahrerlaubnisbewerber selbst war, für 

ihn also keine Gefahr der Herabsetzung in der Öffentlichkeit bestand. Im Hinblick 

auf den letztgenannten Gesichtspunkt stellt der Senat die – beschränkte – Reich-

weite des Urteils vom 23.10.1980, BVerwG 2 A 4.78, klar, auf das sich die Vorin-

stanz (BayVGH, Urteil vom 02.12.2011, 11 B 11.246, Rhn. 16) maßgeblich berufen 

hatte. 

2.  

Angesichts der Unzulässigkeit des Fortsetzungsfeststellungsantrags musste das 

Bundesverwaltungsgericht nicht in eine Begründetheitsprüfung einsteigen. In einem 

obiter dictum wurde gleichwohl ausgeführt, der durch § 11 Abs. 8 FeV erlaubte 

Schuss auf die Nichteignung bedeute zugleich, dass auch im Neuerteilungsverfah-

ren (auf der Basis des § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d und e FeV) ein Gutachten ange-

fordert werden dürfe (auch insoweit entgegen Vorinstanz BayVGH, Urteil vom 

02.12.2011, 11 B 11.246, Rn. 18). 
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BVerwG 3 C 6.12VGH 11 B 11.246 Verkündetam 21. März 2013Bärholdals Urkundsbeamtin der GeschäftsstelleIn der Verwaltungsstreitsache



% 2 %
hat der 3. Senat des Bundesverwaltungsgerichtsauf die mündliche Verhandlung vom 21. März 2013durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Kleyund die Richter am Bundesverwaltungsgericht Liebler, Buchheister,die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Kuhlmann undden Richter am Bundesverwaltungsgericht Rothfußfür Recht erkannt:Das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom2. Dezember 2011 wird geändert.Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Verwal%tungsgerichts Augsburg vom 4. Mai 2009 wird zurückge%wiesen.Der Kläger trägt die Kosten des Berufungs% und des Revi%sionsverfahrens. G r ü n d e :IDer Kläger beantragt die Feststellung, dass der Beklagte verpflichtet war, ihmdie beantragte Fahrerlaubnis ohne die vorherige Beibringung eines medizi%nisch%psychologischen Gutachtens zu erteilen.Im Mai 2005 wurde der Kläger wegen einer Trunkenheitsfahrt mit einer Blutal%koholkonzentration von 1,32 Promille rechtskräftig verurteilt; ihm wurde dieFahrerlaubnis entzogen. Im Januar 2006 wurde dem Kläger erneut eine Fahr%erlaubnis erteilt. Im September desselben Jahres erhielt die Fahrerlaubnisbe%hörde von der Polizei die Mitteilung, dass der Kläger Cannabis konsumiere. Indem ärztlichen Gutachten, das der Kläger auf Anforderung der Fahrerlaubnis%
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% 3 %behörde im Februar 2007 vorlegte, wird gelegentlicher Cannabiskonsum fest%gestellt und das Vorliegen von Betäubungsmittelabhängigkeit verneint; aller%dings lägen Hinweise auf zeitweisen Alkoholmissbrauch vor. Aufgrund dessenforderte die Fahrerlaubnisbehörde den Kläger auf, ein medizinisch%psychologisches Fahreignungsgutachten beizubringen. Nachdem der Klägerdieser Aufforderung nicht nachkam, entzog ihm die Fahrerlaubnisbehörde aufder Grundlage von § 11 Abs. 8 der Fahrerlaubnis%Verordnung (FeV) mit be%standskräftigem Bescheid vom 22. Januar 2008 die Fahrerlaubnis.Im März 2008 beantragte der Kläger deren Neuerteilung. Die Fahrerlaubnisbe%hörde forderte ihn unter Hinweis auf § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a FeV wieder zurVorlage eines medizinisch%psychologischen Gutachtens auf. Dieses Gutachtenließ der Kläger zwar erstellen, legte es aber wiederum nicht vor. Mit Bescheidvom 18. September 2008 lehnte die Behörde seinen Antrag gestützt auf § 11Abs. 8 FeV mit der Begründung ab, er habe ein Fahreignungsgutachten nichtbeigebracht; dessen Vorlage sei im Hinblick auf seine Trunkenheitsfahrt, dieHinweise auf Alkoholmissbrauch im ärztlichen Gutachten und die vorangegan%gene Fahrerlaubnisentziehung zu Recht gefordert worden.Die vom Kläger hiergegen erhobene Verpflichtungsklage hat das Verwaltungs%gericht abgewiesen. Das Gutachten sei gemäß § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d FeVzu Recht angefordert worden, da dem Kläger die Fahrerlaubnis wegen Alko%holmissbrauchs bestandskräftig entzogen worden sei. Das Verlangen hätteauch auf § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a FeV gestützt werden können, nachdemder Kläger bereits einmal alkoholbedingt im Straßenverkehr auffällig gewordensei und sich aus dem Gutachten vom 26. Januar 2007 Hinweise auf Alkohol%missbrauch ergeben hätten.Mit der Berufung hat der Kläger seinen Neuerteilungsantrag zunächst weiterver%folgt. Im November 2010 hat er von der Fahrerlaubnisbehörde die beantragteFahrerlaubnis erhalten, nachdem er ihr ein posit ives medizinisch%psychologisches Gutachten vorgelegt hatte. Der Kläger hat daraufhin die Fort%führung des Verfahrens als Fortsetzungsfeststellungsklage beantragt. SeinFeststellungsinteresse ergebe sich aus der von ihm beabsichtigten Geltendma%
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% 4 %chung von Schadensersatzansprüchen, außerdem bestehe Wiederholungsge%fahr.Der Verwaltungsgerichtshof hat das Urteil des Verwaltungsgerichts aufgehobenund festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet war, den Antrag des Klägers aufNeuerteilung einer Fahrerlaubnis „posit iv zu verbescheiden“. Zur Begründungheißt es: Die Klage sei als Fortsetzungsfeststellungsklage zulässig; der Klägerhabe ein berechtigtes Interesse an der begehrten Feststellung. Ein solches In%teresse ergebe sich zwar nicht aus der von ihm angekündigten Geltendma%chung von Schadensersatzansprüchen, doch habe der Kläger ein Rehabilit ie%rungsinteresse. In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sei an%erkannt, dass die Aufforderung zu einer psychiatrischen Untersuchung ein sol%ches Interesse begründen könne. Außerdem habe die Behauptung der Fahr%erlaubnisbehörde, beim Kläger bestünden Fahreignungszweifel im Zusammen%hang mit Alkoholmissbrauch, im Hinblick auf sein Persönlichkeitsrecht eine dis%kriminierende Wirkung. Die Fortsetzungsfeststellungsklage sei auch begründet;vom Kläger habe die Beibringung eines medizinisch%psychologischen Fahreig%nungsgutachtens nicht gefordert werden dürfen. Diese Aufforderung lasse sichnicht auf § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d FeV stützen. Dem Kläger sei die Fahr%erlaubnis nicht % wie dort vorausgesetzt % aus einem der in § 13 Satz 1 Nr. 2Buchst. a bis c FeV genannten Gründe entzogen worden; die Fahrerlaubnisent%ziehung habe auf § 11 Abs. 8 FeV beruht. Die Tatbestandswirkung einer sol%chen Entziehung gehe nicht dahin, dass mangelnde Fahreignung aus dem inder Gutachtensanforderung genannten Grund vorliege. Auch § 13 Satz 1 Nr. 2Buchst. a FeV rechtfertige die Beibringungsanordnung nicht. Diese Regelungerlaube in Fällen, in denen % wie hier % nur eine einmalige Trunkenheitsfahrt miteinem Blutalkoholgehalt von unter 1,6 Promille vorliege, die Anforderung einesmedizinisch%psychologischen Gutachtens nur, wenn es zusätzlich konkrete An%zeichen für Alkoholmissbrauch im straßenverkehrsrechtlichen Sinn gebe. Hiersprächen zwar Anzeichen dafür, dass der Kläger zeitweise Alkohol in unzuträg%lichen Mengen konsumiert habe, es fehle aber ein zumindest mittelbarer Zu%sammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr.

6



% 5 %Zur Begründung seiner % vom Berufungsgericht wegen grundsätzlicher Bedeu%tung der Rechtssache zugelassenen % Revision macht der Beklagte geltend: DieUmstellung auf eine Fortsetzungsfeststellungsklage sei unzulässig, weil derKläger kein berechtigtes Interesse an der begehrten Feststellung habe. Zwarkönne nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die Aufforde%rung zu einer psychiatrischen Untersuchung ein Rehabilitationsinteresse be%gründen. Doch habe hier zu keinem Zeitpunkt auch nur die Möglichkeit einerpsychischen Störung des Klägers im Raume gestanden. Das Berufungsgerichtverkenne außerdem, dass sich eine diskriminierende Wirkung nicht bereits ausZweifeln am Gesundheitszustand, sondern erst aus den besonderen Umstän%den des Einzelfalles ergeben könne. Erst recht fehle eine diskriminierende Wir%kung, wenn mit dem angeforderten Gutachten nur das Vorliegen von Alkohol%missbrauch abgeklärt werden solle. Besondere Umstände, die über das Äußernalkoholbedingter Fahreignungszweifel durch den Beklagten hinausgingen, lä%gen nicht vor.Der Kläger tritt der Revision entgegen. Tatsachen im Sinne des § 13 Satz 1 Nr.2 Buchst. a FeV, die bei ihm die Annahme von Alkoholmissbrauch begründeten,lägen nicht vor. Er habe ein Rehabilit ierungsinteresse, nachdem die Behaup%tung des Beklagten im Raum stehe, er sei „ein Säufer, der regelmäßig Alkoholkonsumiere und damit nicht mehr Herr seiner Sinne“ sei. Hilfsweise werde dieZurückverweisung an das Berufungsgericht zur weiteren Aufklärung der Tatsa%chen beantragt.Nach Auffassung des Vertreters des Bundesinteresses beim Bundesverwal%tungsgericht und des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwick%lung ist das Berufungsurteil unzutreffend. Bei der Vorgeschichte des Klägers seidie in den Raum gestellte Möglichkeit von Alkoholmissbrauch nicht diskriminie%rend. Zudem habe es Anhaltspunkte für einen Mehrfachmissbrauch von Can%nabis und Alkohol gegeben. Die Begründung des Bescheides enthalte keinengegen die Person des Klägers gerichteten Vorwurf. Dort werde nur festgestellt ,dass die Frage eines Alkoholmissbrauchs durch ein medizinisch%psychologisches Gutachten geklärt werden solle. Gegen ein Rehabilit ierungsin%
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% 6 %teresse spreche schließlich, dass der Ablehnungsbescheid nach der Erteilungder Fahrerlaubnis nicht mehr fortwirke. IIDie Revision des Beklagten ist begründet. Die vom Kläger nach Erteilung derbegehrten Fahrerlaubnis mit einem Fortsetzungsfeststellungsantrag weiterge%führte Klage hätte in der Berufung ohne Erfolg bleiben müssen, weil dem Klägerdas hierfür erforderliche berechtigte Interesse fehlt. Das Berufungsgericht hatdie vom Kläger begehrte Feststellung daher schon aus prozessualen Gründenzu Unrecht getroffen. Dieser Verstoß gegen Bundesrecht (§ 137 Abs. 1 VwGO)führt zur Änderung des Berufungsurteils und zur Zurückweisung der Berufung.Während des Berufungsverfahrens hat sich, weil dem Kläger die begehrteFahrerlaubnis erteilt wurde, sein ursprünglich verfolgtes Verpflichtungsbegehrenerledigt. Der nun gestellte Feststellungsantrag ist nach § 113 Abs. 1 Satz 4VwGO, der auf die Fälle eines erledigten Verpflichtungsbegehrens entspre%chend anwendbar ist (stRspr; vgl. u.a. Urteil vom 27. März 1998 % BVerwG 4 C14.96 % BVerwGE 106, 295 <296> m.w.N.), nur dann zulässig, wenn der Klägerein berechtigtes Interesse an der begehrten Feststellung hat. Ein solches Inte%resse kann rechtlicher, wirtschaftlicher oder auch ideeller Natur sein. Entschei%dend ist, dass die gerichtliche Entscheidung geeignet ist, die Position des Klä%gers in den genannten Bereichen zu verbessern (stRspr; vgl. u.a. Beschlussvom 4. März 1976 % BVerwG 1 WB 54.74 % BVerwGE 53, 134 <137>). Für dieBeurteilung des Fortsetzungsfeststellungsinteresses als Sachentscheidungsvo%raussetzung kommt es nicht auf den Zeitpunkt des Eintritts der Erledigung,sondern im Regelfall auf den Schluss der letzten mündlichen Verhandlung oderbei einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung auf den Entscheidungs%zeitpunkt an (Urteil vom 27. März 1998 a.a.O. S. 299).1. Ein berechtigtes Interesse im Sinne von § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO kann derKläger nicht daraus herleiten, dass er % wie er beim Übergang auf den Feststel%lungsantrag vorgetragen hatte % einen Schadensersatzanspruch wegen der u.a.für die Begutachtung entstandenen Kosten geltend machen will. Ein möglicher
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% 7 %Amtshaftungsanspruch würde schon daran scheitern, dass das Verwaltungsge%richt in Kammerbesetzung % und damit ein Kollegialgericht % die Aufforderungdes Klägers zur Beibringung eines medizinisch%psychologischen Gutachtens fürrechtmäßig gehalten hat. Damit kann der Kläger das Vorliegen einer schuldhaf%ten Amtspflichtverletzung nicht dartun, der beabsichtigte Zivilprozess wäre of%fensichtlich aussichtslos. Sowohl vom Bundesverwaltungsgericht (stRspr; vgl.u.a. Urteile vom 3. Juni 2003 % BVerwG 5 C 50.02 % Buchholz 310 § 113 Abs. 1VwGO Nr. 17 und vom 22. Januar 1998 % BVerwG 2 C 4.97 % Buchholz 310 §161 VwGO Nr. 113) als auch von den für die Durchführung von Amtshaftungs%prozessen zuständigen Zivilgerichten (vgl. etwa BGH, Urteil vom 28. November2002 % III ZR 122/02 % NVwZ%RR 2003, 166) wird als Regel angenommen, dasseinen Beamten kein Verschulden trifft, wenn ein mit mehreren Berufsrichternbesetztes Kollegialgericht die Amtstätigkeit als objektiv rechtmäßig angesehenhat (sog. „Kollegialgerichts%Richtlinie“). Dass es sich hier um ein erstinstanzli%ches Gericht handelt und dessen Entscheidung im Berufungsverfahren keinenBestand hatte, ist für die schuldausschließende Wirkung der Kollegialentschei%dung unerheblich (stRspr; vgl. u.a. Urteile vom 3. Juni 2003 a.a.O. Rn. 9m.w.N.). Sonstige, verschuldensunabhängige Schadensersatzansprüche desKlägers sind nicht ersichtlich.2. Es besteht auch kein Feststellungsinteresse wegen Wiederholungsgefahr.Sie setzte voraus, dass auch in Zukunft die gleichen tatsächlichen und rechtli%chen Verhältnisse bestehen wie in dem für die Beurteilung der erledigten Maß%nahme maßgeblichen Zeitpunkt (stRspr; vgl. u.a. Urteil vom 11. November 1999% BVerwG 2 A 5.98 % Buchholz 310 § 113 Abs. 1 VwGO Nr. 8 Rn. 15 m.w.N.).Eine solche unverändert fortbestehende Sachlage gibt es hier nicht. Nachdemder Kläger die begehrte Fahrerlaubnis erhalten hat, ist die erneute Aufforderungzur Beibringung eines medizinisch%psychologischen Gutachtens nicht zu erwar%ten, es sei denn, es sollten sich neue Anhaltspunkte für einen Eignungsmangelergeben.3. Schließlich kann der Kläger die Zulässigkeit seines Fortsetzungsfeststel%lungsantrags nicht mit einem Rehabilit ierungsinteresse begründen.
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% 8 %Das Verlangen nach Rehabilit ierung begründet nach ständiger Rechtsprechungein Feststellungsinteresse nur dann, wenn es bei vernünftiger Würdigung derVerhältnisse des Einzelfalls als schutzwürdig anzuerkennen ist. Dafür reicht esnicht aus, dass der Betroffene die von ihm beanstandete Maßnahme als diskri%minierend empfunden hat. Maßgebend ist vielmehr, ob bei objektiver und ver%nünftiger Betrachtungsweise abträgliche Nachwirkungen der Maßnahme fortbe%stehen, denen durch eine gerichtliche Feststellung der Rechtswidrigkeit desVerwaltungshandelns wirksam begegnet werden könnte (Urteil vom 11. No%vember 1999 a.a.O. Rn. 16 f.).Eine diskriminierende Wirkung ergibt sich regelmäßig nicht allein aus dem Um%stand, dass ein Antrag auf Fahrerlaubniserteilung auf der Grundlage von § 11Abs. 8 FeV abgelehnt wurde. Voraussetzung für eine solche Ablehnung ist le%diglich, dass ein zu Recht angefordertes Fahreignungsgutachten nicht beige%bracht wurde. Die Prüfung des Vorliegens einer rehabilit ierungsbedürft igen Dis%kriminierung verlagert sich damit im Wesentlichen auf die Gründe, aufgrundderer die Behörde vom Betroffenen die Beibringung eines Fahreignungsgutach%tens fordert. Dabei ist insbesondere in den Blick zu nehmen, auf welche ge%sundheitlichen oder sonstigen fahreignungsrelevanten Mängel sich die Fahr%erlaubnisbehörde dabei berufen hat und in welcher Art und Weise sowie in wel%cher Form das geschehen ist. Für die zu klärende Frage einer fortdauerndenBeeinträchtigung des Betroffenen in seinen Persönlichkeitsrechten sowie einesdaraus resultierenden Rehabilit ierungsinteresses ist noch nicht zu prüfen, obmit den von der Fahrerlaubnisbehörde für das Vorliegen von Eignungszweifelnaufgeführten Umständen auch die rechtlichen Voraussetzungen für eine Gut%achtensanforderung erfüllt werden. Das ist, falls ein Rehabilit ierungsinteresseanzuerkennen ist, dann erst eine Frage der Begründetheit des Feststellungsan%trags.Im Fall des Klägers waren nach der Einschätzung der FahrerlaubnisbehördeEignungszweifel wegen eines bei ihm möglicherweise vorliegenden Alkohol%missbrauchs abzuklären. Dieser Begriff ist, wie Nr. 8.1 der Anlage 4 zur Fahr%erlaubnis%Verordnung (Eignung und bedingte Eignung zum Führen von Kraft%fahrzeugen) zu entnehmen ist, im Zusammenhang mit § 13 Satz 1 Nr. 2 FeV
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% 9 %dahingehend zu verstehen, dass das Führen von Fahrzeugen und ein die Fahr%sicherheit beeinträchtigender Alkoholkonsum nicht hinreichend sicher getrenntwerden können. Übermäßiger Alkoholgenuss ohne Bezug zum Führen vonFahrzeugen im Straßenverkehr genügt somit für die Annahme von Alkohol%missbrauch noch nicht.Die Behauptung, beim Kläger liege Alkoholmissbrauch vor, hat die Fahrerlaub%nisbehörde weder bei der Anforderung des Gutachtens noch in ihrem die Ertei%lung der Fahrerlaubnis ablehnenden Bescheid aufgestellt. Sie hat im Ableh%nungsbescheid lediglich die Umstände aufgezählt, aus denen sich aus ihrerSicht Zweifel an der Fahreignung des Klägers im Hinblick auf den Eignungs%mangel des Alkoholmissbrauchs ergeben. Aufgeführt werden in diesem Zu%sammenhang seine Trunkenheitsfahrt vom 30. Januar 2005 mit einer Blutalko%holkonzentration von 1,32 Promille, das ärztliche Gutachten vom 26. Januar2007, in dem die Gutachterin zu dem Ergebnis kommt, dass ein Hinweis aufzumindest passageren Missbrauch von Alkohol vorliege, der Umstand, dass derKläger bereits einmal ein wegen des Verdachts auf Alkoholmissbrauch ange%fordertes Gutachten nicht vorgelegt habe sowie schließlich die Angabe des Klä%gers bei der Erstellung des genannten ärztlichen Gutachtens, er habe zeitweiseAlkohol und Cannabis gleichzeitig konsumiert. Ob danach die Legaldefinit iondes Alkoholmissbrauchs erfüllt sei, sei % so der Bescheid weiter % durch Vorlageeines medizinisch%psychologischen Gutachtens zu klären. Die bloße Benen%nung der zu dieser Schlussfolgerung führenden Tatsachen lässt schon deswe%gen keinen unzulässigen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Klägers er%kennen, weil sie unstreit ig sind. Eine rehabilitationsbedürftige Diskriminierungergibt sich auch nicht daraus, dass die Fahrerlaubnisbehörde aus einer Zu%sammenschau dieser Tatsachen Eignungszweifel im Hinblick auf einen mögli%cherweise vorliegenden Alkoholmissbrauch herleitet; denn dieser Schluss liegtkeineswegs so fern, dass er den Verdacht auf eine unsachgemäße oder garwillkürliche, die persönlichen Belange des Klägers missachtende Sachbehand%lung begründen könnte. Auch im Ton ist der Bescheid nicht etwa beleidigend,sondern sachlich gehalten. Davon, dass der Kläger „ein Säufer“ sei, ist % ent%gegen seiner Revisionserwiderung % im angegriffenen Bescheid und ebenso in
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% 10 %der Aufforderung zur Beibringung des Fahreignungsgutachtens weder aus%drücklich noch sinngemäß die Rede.Ebenso wenig ist ersichtlich, dass durch die Anforderung des Fahreignungsgut%achtens und den auf dessen Nichtvorlage gestützten Ablehnungsbescheid dieGefahr einer Herabsetzung des Klägers in der Öffentlichkeit besteht (vgl. zudiesem Aspekt Urteil vom 11. November 1999 a.a.O. Rn. 18). Adressat derBeibringungsanordnung und des Ablehnungsbescheides mit den dort geäußer%ten Eignungszweifeln war allein der Kläger. Es fehlt an einer auf die Fahr%erlaubnisbehörde zurückgehenden Bekanntgabe oder Verbreitung des Ver%dachts des Alkoholmissbrauchs, die zu einer Ausgrenzung des Klägers in derÖffentlichkeit führen könnte. Dem kann der Kläger nicht entgegenhalten, es seinach außen aber erkennbar gewesen, dass er über eine längere Zeit keineFahrerlaubnis mehr gehabt habe. Dieser Umstand ist in erster Linie auf die demAblehnungsbescheid vorangegangene Fahrerlaubnisentziehung zurückzufüh%ren, die der Kläger bestandskräftig werden ließ.Zu Unrecht beruft sich der Verwaltungsgerichtshof für ein Rehabilit ierungsinte%resse des Klägers auf das Urteil des 2. Senats vom 23. Oktober 1980 % BVerwG2 A 4.78 % (Buchholz 232 § 42 BBG Nr.14). In jener Entscheidung ist das Reha%bilit ierungsinteresse eines Beamten anerkannt worden, der sich aufgrund einerdienstlichen Anordnung einer psychiatrischen Untersuchung seiner Dienstfähig%keit unterziehen musste, wobei dieser Umstand anderen Kollegen bekannt ge%worden war. Es liegt auf der Hand, dass der damit geäußerte Verdacht einertiefgreifenden psychischen Erkrankung mit weitreichenden Folgen für das Be%rufsleben insbesondere dann die Gefahr einer wiedergutmachungsbedürft igenHerabwürdigung begründen kann, wenn das Wissen darüber nicht auf die un%mittelbar Verfahrensbeteiligten beschränkt bleibt. So verhält es sich hier geradenicht. Abgesehen davon, dass nach außen nicht mehr erkennbar geworden ist,als dass die Neuerteilung der Fahrerlaubnis einige Jahre in Anspruch nahm, istdas sachlich begründete Verlangen, eine medizinisch%psychologische Klärungder Fahreignung vornehmen zu lassen, in seiner Wirkung für die Persönlichkeitdes Betroffenen nicht vergleichbar. Hinzu kommt, dass der Kläger selbst denAntrag auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis gestellt und sich damit % anders als
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% 11 %der genannte Beamte % aus freien Stücken einem Verfahren unterzogen hat, indem er aufgrund seiner Vorgeschichte damit rechnen musste, dass die Behördeauf die aus ihrer Sicht bislang nicht geklärten Zweifel an seiner Fahreignung zu%rückkommen würde.4. Für die vom Kläger angeregte Zurückverweisung an das Berufungsgerichtwegen vermeintlich ungenügender tatsächlicher Feststellungen der Vorinstanzist kein Raum. Beim berechtigten Interesse im Sinne von § 113 Abs. 1 Satz 4VwGO handelt es sich um eine Sachentscheidungsvoraussetzung, so dass dasRevisionsgericht, sollte ein % im vorliegenden Fall nicht ersichtliches % Aufklä%rungsdefizit bestehen, die erforderlichen Feststellungen selbst zu treffen hätte.5. Nicht mehr zu entscheiden ist daher, ob der Fortsetzungsfeststellungsantragdes Klägers in der Sache begründet ist, die beantragte Fahrerlaubnis also ohnedie vorherige Anforderung eines Fahreignungsgutachtens zu erteilen gewesenwäre. Der Senat neigt allerdings zu der Auffassung, dass der durch § 11 Abs. 8FeV erlaubte Schluss auf die Nichteignung, der zur Entziehung der Fahrerlaub%nis geführt hat, zugleich bedeutet, dass auch im Neuerteilungsverfahren einmedizinisch%psychologischen Gutachten angefordert werden durfte, sei es nach§ 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d, sei es nach § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. e FeV.Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO.Kley Liebler BuchheisterDr. Kuhlmann Rothfuß
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